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Das Magazin

TITEL
DIE WIRTSCHAFT – Ihr Wirtschaftsmagazin von 
der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-
Sieg.

KURZCHARAKTERISTIK
DIE WIRTSCHAFT ist das offizielle Magazin der 
Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-
Sieg. Als regionales Wirtschaftsmagazin enthält 
es wertvolle Informationen, Tipps, Meldungen 
und Reportagen – für und aus dem Mittelstand 
der Region. 

DIE WIRTSCHAFT richtet sich in erster Linie an 
Entscheider: vom mittelständischen Geschäfts-
führer bis zum Vorstandsvorsitzenden eines 
Global Players. Aktuelle Unternehmensnach
richten, Interviews, spannende Hintergrund
geschichten und packende Reportagen aus  
der Wirtschaftswelt sind fester Bestandteil  
des Magazins. Darüber hinaus gibt es nützliche  
Serviceseiten, Unternehmensporträts, interne 
Veranstaltungshinweise und regelmäßig erschei
nende Sonderthemen im „Verlag Spezial“.

ZIELGRUPPE
Zu den Lesern des IHK-Magazins zählen große 
und mittelständische Unternehmen, Einzelunter
nehmen und Selbstständige mit hoher Gewinn
umlage. Zum Leserkreis gehören Inhaber, 
Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, Gesell-
schafter und leitende Angestellte. Diese Leser-
schaft zeichnet sich durch einen gehobenen 
Lebens- und Bildungsstandard sowie großes 
unternehmerisches Interesse aus.

RUBRIKEN
- Querbeet (Zahlen + Fakten grafisch aufbereitet)
- News (Meldungen und Termine aus der Region)
- Titelstory
- Aus der Praxis (Kurzmeldungen)
- Wirtschaft regional 
- Alles was Recht ist (+ Kurzmeldungen)
- IHK-Veranstaltungen 
- Standort Wirtschaft
- Nachgefragt
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Das Magazin

ERSCHEINUNGSWEISE
3 Ausgaben im Jahr 
(Feb. / Mai / Juni) 

Anzeigenschluss:
jeweils zum 15. des Vormonats

Druckunterlagenschluss:
jeweils zum 30. des Vormonats

Druckauflage:
ca. 30.000 Stk.

Verbreitete Auflage:
ca. 30.000 Stk.

HEFTFORMAT
DIN A4 (210 x 297 mm)
Satzspiegel: 185 x 256 mm

JAHRGANG
80. Jahrgang 2026

UMFANGSANALYSE
5 Ausgaben im Jahr 2025
(Feb. / April / Juni / Aug. / Nov.)

REICHWEITE
Ergebnisse der bundesweiten BONSAI Research - 
Reichweitenstudie „Entscheiden im Mittelstand 
2023“ ab Seite 12.
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Verbreitungsgebiet

DIE WIRTSCHAFT ist ein regionales Business-to-Business-Magazin  
mit einer monatlichen Auflage von ca. 30.000 Exemplaren. Empfänger 
sind Unternehmer, Geschäftsführer, Gesellschafter und leitende  
Angestellte von Unternehmen im Kammerbezirk  
Bonn/Rhein-Sieg.
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Niederkassel

 ist ein regionales Business-to-Business-Magazin  
mit einer monatlichen Auflage von 43.000  Exemplaren  
in ansprechender vierfarbiger Aufmachung.

Empfänger sind Unternehmer, Geschäftsführer,  
Gesellschafter und leitende Angestellte  
von Unternehmen im Kammerbezirk Bonn/Rhein-Sieg.
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Themenplan Verlag Spezial 2026

1. Alles rund ums Bauen

2.  Dienstleister gesucht

3. Nachhaltige Investments/Veranstaltungen

Es gilt der jeweilige Anzeigen- und Redaktionsschluss der Hauptausgabe; Änderungen vorbehalten.

Unter dem Label Verlag Spezial werden auf 6 bis 
12 Seiten Kernthemen der regionalen Wirtschaft  
behandelt. Innerhalb der wechselnden Themen
schwerpunkte bieten sich für Kunden attraktive 
Möglichkeiten, ihr Unternehmen aufmerksam-
keitsstark zu präsentieren.

KONTAKT
Beratung/Buchung:
Renate Vogel
Telefon: 030 26393488
az@wirtschaft-brs.de
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Beispielseiten Verlag Spezial
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KRAFTAKT 
GRÜNER TRANSPORT 

Nachhaltigkeit in der Logistik hat viele Facetten. Inwiefern 
und in welchem Rahmen werden die Möglichkeiten aktuell 

bereits genutzt – und wo schlummert noch Potenzial?  
Ein Blick auf ausgewählte Studien.

ADVERTORIAL  |  LOGISTIK UND MODERNES FUHRPARKMANAGEMENT
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von KI-gestützten Services oder zur Umset-
zung neuer Datenschutzstandards. Für viele 
mittelständische IT-Anbieter ist das Forum 
zugleich Bühne und Lernraum, um neue 
Services marktfähig zu machen. Und mit 
dem Digital Hub Region Bonn steht ein  
Ort zur Verfügung, an dem Start-ups nicht 
nur beraten, sondern gezielt mit etablier-
ten Firmen zusammengebracht werden. 
So entstehen Partnerschaften, die  
auf klassische Weise kaum zustande 
kämen.

Ein weiterer wichtiger Pfeiler der 
regionalen Wirtschaftsstruktur 
ist die Förderung unternehmeri-
schen Engagements über alle 
Alters- und Entwicklungsstufen 
hinweg. Das Netzwerk 40plus 
richtet sich beispielsweise ge-
zielt an Gründerinnen und 
Gründer im späteren Berufs-
leben. Mit Impulsvorträgen, regel-
mäßigen Treffen und einem  
öffentlich einsehbaren Mitglieder-
verzeichnis unterstützt es vor allem 
jene, die mit Berufserfahrung neue 
Wege gehen oder einen Wechsel ins 
Unternehmertum wagen. Junge Start-
ups finden im Gründungszentrum der 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ein ge-
schütztes Umfeld, in dem sie Ideen entwi-
ckeln, Prototypen testen und Partner aus 
Wirtschaft und Wissenschaft finden können.

Nicht zuletzt sind Netzwerke gerade auch 
im Kampf gegen den Fachkräftemangel 
sinnvoll. Das Bündnis für Fachkräfte Bonn/
Rhein-Sieg beispielsweise unterstützt  
Unternehmen dabei, gezielt Nachwuchs  
zu gewinnen, Weiterbildungsangebote zu 

Wer vernetzt ist, entwickelt sich schneller 
weiter und gewinnt an Stärke. Netzwerke 
in der Region Bonn/Rhein-Sieg bündeln 
Ressourcen, eröffnen Zugang zu Förder-
programmen, erleichtern Innovationspart-
nerschaften und helfen, regionale Heraus-
forderungen gemeinsam zu lösen. Für 
Unternehmerinnen und Unternehmer heißt 
das konkret: neue Märkte, schnellere Know- 
how-Transfers und eine eigene Identität.

Unsere Region zeigt eine starke Konzen-
tration in den Branchen Dienstleistungen, 
Digitalisierung und Gesundheitswirtschaft. 
Über 80 Prozent der Betriebe zählen außer-
dem zum Mittelstand. Laut einer Creditre-
form-Analyse aus dem Jahr 2023 erzielen 
rund 82 Prozent aller Unternehmen weni-
ger als 500.000 Euro Jahresumsatz – nur 
3,6 Prozent der ansässigen Firmen können 
mehr als 5 Millionen Euro Umsatz verbu-
chen. Die dominierende Rolle des tertiären 
Sektors spiegelt sich zudem in einem star-
ken Fokus auf IT, Logistik und gewerbliche 
Dienstleistungen wider. Im produzierenden 
Gewerbe sind vor allem die Bereiche Kunst-
stoffindustrie, Maschinenbau und Auto-
mobil-Zulieferer die Leitbranchen.
 
Die IT-Wirtschaft liegt mit einem Anteil 
von 3,5 Prozent über dem Bundesdurch-
schnitt von 2,8 Prozent. Noch stärker ist 
die Gesundheitswirtschaft: Sie kommt auf 
6,3 Prozent – der gesamtdeutsche Durch-
schnitt liegt hier bei 5,1 Prozent. Die wirt-

schaftliche Stärke der Region zeigt sich 
auch beim BIP-Pro-Kopf: Bonn erreicht 
rund 75.700 Euro, damit zählt die Stadt – 
nach Düsseldorf – zu den Spitzenreitern  
in NRW; im Rhein-Sieg-Kreis liegt der Wert 
bei ca. 28.300 Euro. 

Gemeinsam besser 
Cluster und Netzwerke bündeln Know-how 
und Ressourcen. In der Region Bonn/Rhein-
Sieg wirken die bestehenden Netzwerke weit 
in den betrieblichen Alltag hinein. Besonders 
deutlich wird das im Bereich IT und Sicher-
heit: Das Cyber Security Cluster Bonn hat 
sich auf diesem Feld zu einem der sicht-
barsten Kompetenzzentren für digitale Sicher-
heit in Deutschland entwickelt. Hier arbeiten 
über 90 Partner aus Verwaltung, Wissen-
schaft und Wirtschaft zusammen, darunter 
das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI), die Hochschule Bonn-

Rhein-Sieg und Unternehmen wie Telekom 
Security oder die Deutsche Post DHL. Sie 
alle profitieren vom schnellen Zugang zu 
Forschung, politischen Entscheidungsträgern 
und innovativen Start-ups. Neben Beratung 
und politischer Positionierung organisiert 
der Cluster auch den jährlichen „Cyber  
Security Tech Summit Europe“ – ein sicht-
bares Zeichen für die Innovationskraft  
der Region.

Ergänzend dazu bietet das IT-Forum Bonn/
Rhein-Sieg Unternehmen eine praxisnahe 
Austauschplattform – etwa zur Einführung 

TEAMWORK
Zahlreiche Netzwerke und Cluster in der Region 
Bonn/Rhein-Sieg sorgen für mehr Schlagkraft – 

und ermöglichen neue Wege in die Zukunft.  
Ein Überblick.

Überall entstehen neue 
Räume für Austausch,  

Kooperation und gemein-
sames Wachstum.
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Smarte Funktionen für unterwegs
Flexibilität ist Trumpf – die „Mobility App“ 
der Deutschen Leasing bietet zahlreiche 
Funktionen für den mobilen Fuhrparkalltag. 
Dazu gehört die digitale Schadenmeldung: 
Mit Smartphone-Kamera und GPS erfassen 
Nutzer Schäden direkt vor Ort. „Das spart 
Zeit und reduziert Ausfallzeiten“, so Göppert.

Ein integrierter Notfallassistent mit Check-
liste und Notrufwahl sorgt im Ernstfall für 
schnelle Hilfe. Die Werkstattfinder-Funk-
tion ermöglicht es, Vertragswerkstätten  
in der Nähe zu finden und Termine online 
zu buchen.

Führerscheine lassen sich per Kamera prüfen, 
Rückgabe-Checklisten unterstützen bei der 
Fahrzeugabgabe, und eine Standortsuche 
hilft, geparkte Fahrzeuge wiederzufinden. 
So wird die Verwaltung der Fahrzeugflotte 
deutlich einfacher – jederzeit und überall.

Die digitale Schaltzentrale im Fuhr-
parkmanagement
Auch bei der Fuhrparkverwaltung hilft die 
Digitalisierung. Mit „Mobility Online“ stellt 
die Deutsche Leasing eine Plattform bereit. 
Die Plattform bietet unter anderem umfas-
sende Reporting-Funktionen, etwa zur 
Analyse von Kraftstoffverbräuchen oder 
Laufleistungen. Cloudbasierter Zugriff er-
möglicht es, von überall auf Fuhrparkdaten 
zuzugreifen – ein klarer Vorteil für dezent-
rale Teams.

Smarter Fuhrpark, weniger Aufwand:  
Digitale Lösungen im Leasing

Digitalisierung macht das Leben leichter – 
auch beim Fahrzeug-Leasing. Von der 
Fahrzeugsuche bis zur digitalen Fuhrpark-
verwaltung helfen Apps und Online- 
Angebote, Mobilität effizienter zu gestalten. 
So können Unternehmen ihr Wunschfahr-
zeug mit wenigen Klicks konfigurieren und 
leasen. Digitale Services wie die Mobility 
App und Mobility Online der Deutschen 
Leasing ermöglichen zudem eine einfache 
Verwaltung, Fahrerkontrollen und  
Schadensmeldungen – für einen smarten 
Fuhrpark mit reduziertem Verwaltungs-
aufwand.

Finden, Leasen, Losfahren 
Schon die Zusammenstellung des Fuhrparks 
und die Vertragsgestaltung ist heutzutage 
mit wenigen Klicks am Rechner erledigt. 
Beispielsweise können Unternehmen mit 
dem S-Mobilitätsportal ihr Wunschfahrzeug, 
individuell konfigurieren, die Leasingrate 
berechnen und Service-Module hinzubuchen. 

„Ob E-Fahrzeug oder klassischer Verbrenner 
– das S-Mobilitätsportal ermöglicht eine  
unkomplizierte Fahrzeugbeschaffung.  
Dank transparenter Rückgabeprozesse  
und eines Full-Service-Angebots inklusive 
Wartung, Versicherung und Zulassung  
können sich Unternehmen auf ihr Ker-
ngeschäft konzentrieren“, sagt Sonja  
Göppert, Leasingexpertin der Sparkasse 
KölnBonn. Eine breite Auswahl an Marken 
und Modellen – vom Firmenwagen bis  
zum Nutzfahrzeug – sorgt für Flexibilität. 
Das Fahrzeug wird direkt zur Firmen-
adresse oder nach Hause geliefert. 

Halterhaftung digital managen
Dienstwagen bringen auch Pflichten  
mit sich – wie Führerscheinkontrollen,  
Fahrersicherheitsunterweisungen und  
UVV-Prüfungen. Diese manuell zu verwal-
ten, ist zeitintensiv. Mobility DriverCheck, 
ein digitales Tool der Deutschen Leasing, 
bietet hier eine Lösung. Sonja Göppert  
erklärt: „Mit der Führerscheinkontrolle  
per App scannen Fahrer ihren Führerschein 
mit dem Smartphone – die physische Prü-
fung entfällt.“ Auch Fahrersicherheitsunter-
weisungen erfolgen über eine E-Learning-
Plattform, wodurch Schulungstermine  
vor Ort überflüssig werden.

Zusätzlich überwacht das System UVV-
Prüfungen automatisiert und stellt so  
die fristgerechte Einhaltung sicher. Daten-
schutz und IT-Sicherheit sind dabei garan-
tiert. Diese digitalen Module erleichtern 
Fuhrparkmanagern die rechtskonforme  
Abwicklung ihrer Pflichten.

Sollen neue Fahrzeuge beschafft werden, 
können diese anhand der unternehmenseige-
nen Car Policies ausgewählt und verglichen 
werden. Ein integrierter Angebotsvergleich 
zeigt unterschiedliche Leasingoptionen samt 
Marktanalyse – für fundierte Entscheidungen.

Fazit
Digitale Lösungen machen Fahrzeug-Lea-
sing einfacher, sicherer und effizienter. Sie 
helfen, den Fuhrpark passgenau zu konfi-
gurieren, erhöhen Sicherheitsstandards,  
reduzieren Verwaltungsaufwand und  
verbessern die Steuerung durch transpa-
rente Daten. Damit wird Leasing für Unter-
nehmen nicht nur komfortabler, sondern 
auch wirtschaftlicher.

Mehr Informationen unter  
sparkasse-koelnbonn.de/mobility

LEASING DIGITAL – 
TOOLS IM ÜBERBLICK

Fahrzeugbeschaffung (S-Mobilitäts-
portal)
• Fahrzeugkonfiguration
• automatische Leasingraten-Berechnung
• digitale Bestellung inkl. Lieferung an 

Wunschadresse
• transparenter Rückgabeprozess

Digitale Halterhaftung (DriverCheck)
• Führerscheinkontrolle per App
• digitale Fahrersicherheitsunterweisung 

per E-Learning-Plattform.
• Automatisierte UVV-Überwachung

Mobile Services (Mobility App)
• Notfallassistent: Checklisten und Notruf-

optionen für den Ernstfall.
• Mobile Schadenmeldung: Mit Kamera- 

und GPS-Unterstützung 
• Werkstattfinder
• Digitale Führerscheinprüfung
• Checklisten für die Fahrzeugrückgabe
• Standortsuche für geparkte Fahrzeuge.

Fuhrparkmanagement (Mobility  
Online)
• Detaillierte Analysen zu Kraftstoffver-

brauch, Laufleistungen und Kosteneffi-
zienz.

• Ortsunabhängiger Zugriff auf alle Fuhr-
parkdaten

• Leasing-Angebotsvergleich durch trans-
parente Marktanalyse

Die digitale Schadensmeldung direkt vor 
Ort ist nur eine von vielen Funktionen der 

„Mobility App“ 
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Auch beim Thema E-Mail-Sicherheit können die Experten von 
Computer Wunsch Systems wertvolle Hilfe leisten. In Kooperation 
mit dem Partner Hornetsecurity bietet das Unternehmen zum Bei-
spiel umfassenden Schutz vor Malware, Spam und Ransomware. 
Durch effektive Verschlüsselung und Zertifikatsverwaltung werden 
Vertraulichkeit der E-Mail-Kommunikation sowie eine rechtskon-
forme Archivierung sichergestellt.

Aber was nützt das beste System, wenn die Mitarbeitenden in  
Sachen IT-Sicherheit unerfahren sind? Mit dem Security Awareness 
Service bieten die Bonner KI-gestützte Schulungen, um die Ange-
stellten für Themen wie Phishing, Passwörter und Social Enginee-
ring zu sensibilisieren. Ein echter Gewinn für die Sicherheit der  
E-Mail-Kommunikation.

Computer Wunsch SystemsGmbH & Co.KG
Siebenmorgenweg 6
 53229 Bonn
Tel: 0228 / 9733-0
info@wunsch.de
www.wunsch.de

entwickeln und sich mit Bildungsträgern 
zu vernetzen. Laut aktuellen Prognosen 
wird der Region bis 2031 ein Mangel von 
rund 42.000 qualifizierten Fachkräften dro-
hen – insbesondere im gewerblich-techni-
schen Bereich und in der Pflege. Das Bünd-
nis fördert die langfristige Zusammenarbeit 
von Unternehmen, Arbeitsagentur, Kammern 
und Schulen, um diesen Entwicklungen 
frühzeitig zu begegnen. 

Knotenpunkte der Vernetzung
Die IHK Bonn/Rhein-Sieg ist eine tragende 
Säule für die Vernetzung in der Region.  
Sie begleitet nicht nur übergreifende Netz-
werke, sondern betreibt aktives Clusterma-

nagement – etwa in den Bereichen IT,  
Industrie, Energieeffizienz oder Gesund-
heitswirtschaft. So etwa im Netzwerk  
REGINEE, das Unternehmen beim Energie-
sparen unterstützt. Dort haben sich elf  
Betriebe zusammengeschlossen und über 
vier Jahre gemeinsam Einsparpotenziale 
von über 11,5 Gigawattstunden Strom  
erschlossen. Sie reduzierten dabei ihren 
CO₂-Ausstoß um knapp 3.000 Tonnen.

Auch die kommunalen Wirtschaftsförde-
rungen übernehmen wichtige Aufgaben. 
Der Rhein-Sieg-Kreis bündelt Angebote zur 
Standortentwicklung, zur digitalen Infra-
struktur, zu Familienfreundlichkeit und  

zur Fachkräftesicherung. Die Stadt Bonn  
ist ebenfalls aktiv: Gemeinsam mit der IHK 
war sie Gründungspartnerin des Digital 
Hub Region Bonn und des Cyber Security 
Clusters. Mit dem geplanten „Cyber Campus 
Bonn“ unterstützt sie zusätzlich die Weiter-
entwicklung des Standorts als Zentrum für 
digitale Sicherheit. 

Wissenschaftliche Impulse 
Die Hochschulen in der Region setzen ganz 
gezielt auf Wirtschaftsnähe. So betreibt die 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ein eigenes 
Gründungszentrum namens Start-up Manu-
faktur, das junge Unternehmen mit Coachings, 
Coworking-Spaces und Kontakten zu Wissen-

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Augustin mbH:  
Ihr Team für wirtschaftlichen Erfolg
Sankt Augustin bietet als dynamische Stadt im Rhein-Sieg-Kreis 
optimale Bedingungen für Unternehmen. Die zentrale Lage mit 
bester Anbindung an Bonn, Köln und die Region macht Sankt  
Augustin zum idealen Wirtschaftsstandort. 

Profitieren Sie von der starken Unternehmens- und Wissenschafts-
landschaft (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Fraunhofer-Institutszen-
trum, DLR Institute) und attraktiven Gewerbeflächen. 

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Augustin mbH unter-
stützt Sie kostenfrei u.a. bei der Existenzgründung, der Suche nach 
Gewerbeflächen, der Fachkräftegewinnung und -bindung sowie bei 
Wachstum und Vernetzung. 

Gestalten Sie Ihre Zukunft mit uns! 
Weitere Informationen unter www.wfg-sankt-augustin.de.

Auf Nummer sicher
Eine verdächtige Fehlermeldung, eine ominöse E-Mail, stotternde 
Server und lahme PC. IT-Systeme sind gerade im Unternehmens-
umfeld oft Fluch und Segen zugleich. Dabei ist Digitalisierung 
heute längst keine Kür mehr, sondern Pflichtprogramm. Gut, dass 
es Unternehmen wie die Computer Wunsch Systems GmbH & Co. 
KG gibt. Das erfahrene IT-Systemhaus mit Sitz in Bonn ist seit 
über 40 Jahren ein verlässlicher Partner, wenn es um die Pflege, 
Erweiterung, den Umbau oder die Neuanschaffung von IT-Infra-
struktur geht. Dabei setzt das Unternehmen auf maßgeschneiderte 
Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Neben  
Beratung und Betreuung hat sich das Team von Computer Wunsch 
Systems vor vielen Jahren auf die Felder IT-Sicherheit und Cloud 
Computing spezialisiert. 

Darüber hinaus bieten die Bonner auch sogenannte Managed Servi-
ces an, die eine professionelle und proaktive Rundum-Überwachung 
der gesamten IT-Infrastruktur ermöglichen. Dazu zählt zum Beispiel 
das Patch Management, mit dem maximale Systemsicherheit und 
Stabilität gewährleistet werden kann. Oder eine ausführliche Si-
cherheitsanalyse, bei der potenzielle Schwachstellen identifiziert 
und behoben werden. Und mit der verlässlichen Backup-Überwa-
chung ist man im Fall der Fälle auf der sicheren Seite. 
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FÜR EINE STARKE WIRTSCHAFT IN SANKT AUGUSTIN

www.wfg-sankt-augustin.de

Weitere Informationen

Information | Beratung | Unterstützung | Vernetzung
www.wfg-sankt-augustin.de
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Gleichzeitig können wir alle unseren Bei-
trag leisten, indem wir hinterfragen, ob 
und wie schnell wir ein bestimmtes Gut 
tatsächlich brauchen.“ Umweltschonender 
Güterverkehr müsse global, national und 
lokal nachhaltig organisiert werden.

Die Vision des Umweltbundesamtes basiert 
auf mehr als 70 erarbeiteten Maßnahmen, 
die vor allem die Elektrifizierung und Ver-
lagerung im Güterverkehr voranbringen 
können. Präsentiert werden sie in Form der 
Broschüre „Schwere Lasten. Große Aufgabe. 
Ein Ziel – Umweltschonender Güterverkehr: 
international, national, lokal“, die sich  
an politische und wirtschaftliche Entschei-
dungsträger auf globaler, nationaler und 
kommunaler Ebene richtet. Die Inhalte  
berücksichtigen konkrete Vorgaben im  
Ordnungsrecht ebenso wie ökonomische 
Maßnahmen, die CO2-Emissionen im  
Güterverkehr verteuern oder Emissions-
rechte verknappen. Beispiele sind etwa 
CO2-Flottenzielwerte, Quoten für alter-
native Kraftstoffe sowie der nationale 
Emissionshandel für Brennstoffe.

Blickpunkt: Urbane Logistik
Und wie fällt der Blick vor die eigene 
Haustür aus? Dass sich urbane Logistik  
in ihrer Effizienz weiter steigern und dabei 
umwelt- und klimafreundlicher werden  
sowie den Anforderungen der Endverbrau-
cher genügen muss, liegt auf der Hand. Die 
Studie „Aufbruch auf der letzten Meile – 
Neue Wege für die städtische Logistik (PwC, 
2017) liefert bereits fundamentale Lösungs-
ansätze, etwa die Verteilstrukturen mit 
Hubs und mobilem Depots zu optimieren, 
gemeinsame Plattformen für Verkehrsdaten 
zu etablieren und die Verkehrssituation  
mit E-Mobilität und Sharing zu verbessern. 
Auch Kommunikation ist wichtig, wie es  
in der Studie heißt: „Damit Logistikdienst-
leister weiterhin ihren Auftraggebern, den
Händlern, aber auch den Endverbrauchern 
hohen Service bieten können, müssen sie
enger mit allen Beteiligten der städtischen 
Logistik zusammenarbeiten – teilweise
auch mit den eigenen Wettbewerbern.“  
Aber vor allem müsse der öffentliche Sektor 
die infrastrukturellen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige 
städtische Logistik schaffen. In Frankfurt 
am Main beispielsweise läuft derzeit das 
Pilotprojekt „LastMileTram“ von Frankfurt 
University of Applied Sciences, Verkehrsge-
sellschaft Frankfurt und Amazon. Es testet 
die Paketzustellung per Straßenbahn: Die 
Lieferungen gelangen per E-Transporter  
zu einer Station am Stadtrand, per Tram  
in die Innenstadt und von dort mit E-Lasten-
rädern zum Ziel.

Bis 2040 nimmt der Verkehr in Deutschland 
besonders im Güterbereich zu. So lautet ein 
Ergebnis der „Verkehrsprognose 2040“ im 
Auftrag des Bundesministeriums für Digita-
les und Verkehr. Im Vergleich zu 2019 stieg 
die Verkehrsleistung um rund ein Drittel 
auf 905 Milliarden Tonnenkilometer. Zwar 
verzeichnet der Güterverkehr den stärksten 
Zuwachs auf dem Schienenweg, doch das 
meistgenutzte Transportmittel bleibt der Lkw 
(+ 34 Prozent ). Lkw und Sattelzugmaschinen 

– für besonders schwere Ladung – sind also 
nach wie vor von zentraler Bedeutung, 
wenn es um die Sicherheit der Versorgung 
hierzulande geht, und machen dem Statisti-
schem Bundesamt zufolge fast 80 Prozent 
des Güterverkehrs aus. Zeitgleich erzeugt 
der Schwerlastverkehr rund ein Drittel der  
straßengebundenen CO2-Emissionen in  
der EU, mehrheitlich via Dieselantrieb. 

Der Umstieg auf klima- und umweltfreund-
lichere Antriebs- und Kraftstoffvarianten 
ist also vor allem bei Lkw essenziell. Zu 
den Möglichkeiten gehören Nullemissions-
fahrzeuge wie batterieelektrische Lkw, was-
serstoffbetriebene Verbrennungsmotoren, 
Brennstoffzellenfahrzeuge sowie biomethan-
betriebene Fahrzeuge mit CNG- oder LNG-
Motoren. Doch sind Logistikunternehmen 
bereit, zu investieren? Das prüfte die Deut-
sche Energie-Agentur mit einer Online-
Marktbefragung. Mit dem Bundesverband 
Spedition und Logistik sammelte sie im 
Sommer 2024 Antworten von mehr als  
130 Logistikunternehmen zur Flottentrans-
formation im Schwerlastverkehr: Die Pro-
banden zeigen hohes Interesse an Fahrzeu-
gen mit Nullemissionsantrieb, insbesondere 
batterieelektrisch. Die noch hohen Investi-
tionskosten sowie die noch unzureichend 
ausgebaute Tank- und Ladeinfrastruktur 
bremsen jedoch die breite Einführung. Als 
wichtigsten Umstellungs-Treiber nannten 
die Unternehmen gestiegene Kundenanfor-
derungen an nachhaltige Transportlösun-
gen sowie unternehmenseigene Verpflich-
tungen im Kontext von Corporate Social 
Responsibility.

Ein Teil der Lösung könnte autonomes  
Fahren sein: Es erhöht die Verkehrssicher-
heit, trägt dank vorausschauender Planung 
zur Staureduzierung bei und hilft, Einsatz-
zeiten zu optimieren. Gleichmäßigeres Fahren 
optimiert den Kraftstoffverbrauch – das 
wirkt Klima- und Kostenbelastung entge-
gen. Auch der Fachkräftemangel könnte 
mit autonom fahrenden Lkw eingedämmt, 
der Beruf attraktiver gemacht werden. 

Noch bis Mitte dieses Jahres läuft „ATLAS-
L4“, ein Forschungs- und Entwicklungs-
projekt für autonome Trucks, gefördert vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz und durchgeführt von der Autobahn 
GmbH, gemeinsam mit elf Partnern aus  
Industrie, Wissenschaft und Infrastruktur. 
Ziel ist ein industriell umsetzbares Konzept 
für den Betrieb automatisierter Lkw auf  
der Autobahn.

Die Akzeptanz ist zumindest bei Pkw be-
reits mehrheitlich gegeben, wie die reprä-
sentative Continental Mobilitätsstudie 2024 
zeigt: Knapp jeder Zweite hält autonomes 
Fahren für eine sinnvolle Entwicklung. 
Schon 2018 hatte Strategy&, die Strategie-
beratungseinheit der Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsgesellschaft PwC, im  
Rahmen einer Studie festgestellt, dass  
Automatisierung die Kosten von Logistik-
prozessen sowie Lkw um 47 Prozent mindern 
könnte. Autonom fahrende Lkw könnten  

ab 2030 etwa 78 Prozent der verfügbaren 
Zeit auf den Straßen unterwegs sein (dama-
liger Vergleichswert: 29 Prozent ). Verzichte 
man dann noch auf die Kabine, ließen sich 
pro Lkw bis zu 30.000 Euro Herstellungs-
kosten sparen.

Das Umweltbundesamt indes empfiehlt in 
seiner Vision für einen umweltschonenden 
Güterverkehr im Jahr 2045 unter anderem, 
Transporte stärker auf den Schienen- und 
den Binnenverkehr zu verlagern. Neben 
vermeidbaren Transporten steht der batterie-
elektrische Antrieb von Lkw und Binnen-
schiffen im Fokus. Aktuelle Verkehrsprog-
nosen zeigten, dass die Verkehrsleistung 
des Güterverkehrs bis zum Jahr 2051 um 
46 Prozent zunehmen werde, wenn nicht 
umgesteuert würde (Vergleichsjahr: 2019).

„Die Entwicklungen im Güterverkehr zeigen 
deutlich, dass die Verkehrswende trotz der 
sektorübergreifenden Betrachtung im über-
arbeiteten Klimaschutzgesetz dringend  
notwendig ist. Mit einer Zunahme des  
Güterverkehrs werden wir die Klimaziele 
ohne stärkeres Handeln nicht erreichen“, 
sagte Dirk Messner, Präsident des Umwelt-
bundesamtes, in der Veröffentlichung.  

„Politik und Wirtschaft sind jetzt gefordert, 
die Weichen für einen umweltschonenden 
Güterverkehr zu stellen – auch wenn sich 
die Effekte zeitlich verzögert einstellen. 

„Politik und Wirtschaft sind 
jetzt gefordert, die Weichen 
für einen umweltschonenden 

Güterverkehr zu stellen“
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Käckermann, Fachbereichsleiter Vertrieb/
Elektromobilität bei den SWB.

Wallbox und Co. – Das gibt’s  
zu beachten
Als Gewerbelösungen bietet das Unterneh-
men Wallboxen und Ladesäulen an, die  
inklusive Vorinstallation gekauft oder im 
Contracting gegen eine monatliche Rate 
bereitgestellt werden können. Während der 
Vertragslaufzeit gilt die Funktionsgarantie, 
was bedeutet, dass alle erforderlichen In-
standsetzungsmaßnahmen an den Lade-
stationen von SWB Energie und Wasser 
durchgeführt werden, ganz ohne zusätz-
liche Kosten.

„Beim Aufbau einer Ladeinfrastruktur fürs 
Gewerbe entspricht keine Lösung der ande-
ren“, so Käckermann. „Zu unterscheiden ist 
zwischen Ladesäulen und Wallboxen sowie 
Normal- oder Schnellladern“. Entscheidend 
seien außerdem die Größe des firmeneige-
nen Parkplatzes oder der Tiefgarage sowie 
der technische Stand von Anschluss und 
Zähleranlage.

So klappt’s mit E-Mobilität am Arbeitsplatz

Elektromobilität ist das Gebot der 
Stunde – neben Privatleuten wagen 
auch immer mehr Unternehmen den 
Umstieg von der Tankstelle zur Lade-
station. Dabei vertrauen zahlreiche 
Betriebe in Bonn und Region auf SWB 
Energie und Wasser als starken Part-
ner, denn der SWB-Komplettservice 
reicht über die Installation und Inbe-
triebnahme der Infrastruktur hinaus.

Egal, ob man die Firmenflotte auf Elektro-
fahrzeuge umstellen, oder Mitarbeitenden 
sowie Kundinnen und Kunden das Laden 
im eigenen Unternehmen ermöglichen 
möchte, E-Mobilität ist im Trend – muss 
aber auch gut geplant sein.

„Unsere Gewerbekundinnen und -kunden 
möchten sich mittels unserer Expertise und 
unserer Full-Service-Angebote als zukunfts-
trächtige Unternehmen positionieren und 
ohne eigenen Aufwand eine nachhaltige 
Infrastruktur installieren. Denn modernes 
Fuhrparkmanagement führt nicht an der  
E-Mobilität vorbei“, erklärt Christopher  

Ladeinfrastruktur entwickelt  
sich weiter
SWB Energie und Wasser betreibt über 
1.300 private und öffentliche Ladepunkte 
und ist damit einer der führenden Anbieter 
von Ladeinfrastruktur im Rheinland. Neben 
der öffentlichen Ladeinfrastruktur hat sich 
die Zusammenarbeit mit Unternehmen  
und Flottenbetreibern in den vergangenen 
Jahren zu einer tragenden Säule des Ge-
schäftsfeldes bei der Stadtwerke-Tochter 
entwickelt.

Kein Aufwand – viele Vorteile
Ladevorgänge werden bei Bedarf direkt mit 
den Nutzenden der Ladestationen abge-
rechnet, die SWB übernimmt die vollstän-
dige Abwicklung. In Abhängigkeit vom ge-
wünschten Abrechnungsmodell generieren 
Unternehmen durch das Weiterreichen der 
Ladeumsätze sogar zusätzliche Erlöse.

Weitere Informationen unter 
www.stadtwerke-bonn.de/emob-gewerbe

RKG hat gemeinsam mit SWB bisher 9 Ladesäulen und 12 Wallboxen an ihren Standorten installiert. Die Fachbereichsleiter Elektromobilität 
Christopher Käckermann (li.) und Martin Nagel freuen sich über die Zusammenarbeit. (Foto: SWB/Martin Magunia)
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schaftlern unterstützt. Die Universität Bonn 
engagiert sich über ihr Transfernetzwerk für 
den direkten Austausch mit den Unternehmen. 
Neben den großen Netzwerken gibt es wei-
tere spezialisierte Initiativen. Ein Beispiel 
dafür ist die Geobusiness Region Bonn. Sie 
bringt Akteure aus Verwaltung, Wirtschaft 
und Forschung zusammen, die sich mit 
Geoinformationssystemen und -technolo-
gien beschäftigen. Damit wird eine wichtige 
Nische mit Zukunftspotenzial gestärkt. Die 
Initiative „Industrie – Gemeinsam. Zukunft. 
Leben.“ hat sich das Ziel gesetzt, Industrie-
produktion sichtbarer zu machen. Mit Ver-
anstaltungen wie der „Nacht der Technik“ 
oder diversen Schulprojekten bringt sie  
Unternehmen in direkten Kontakt mit der 
Öffentlichkeit und fördert ein modernes 
Bild von Industriearbeit.

Die Wirtschaftsjunioren Bonn/Rhein-Sieg 
bieten jungen Führungskräften und 
Unternehmer:innen unter 40 Jahren eine 
Plattform für den gegenseitigen Austausch, 
persönliches Wachstum und gesellschaftli-

Bei RBIT zählen Technik und Werte!

Begeisterung für Technik – das war der Hintergrund von Jonas 
und Julien, als sie sich bei der Rottländer Business-IT (RBIT) als 
Azubis beworben haben. Interesse an digitalen Prozessen, eine  
große Portion Neugier und Engagement bringen beide mit. In dem 
mittelständischen Familienunternehmen in Siegburg lernen sie 
jetzt, wie IT-Systeme für Unternehmen geplant, verkauft und be-
treut werden. Für Julien, der Kaufmann für IT-Systemmanagement 
werden möchte, DER Traumberuf: „Ich mag den Kundenkontakt 
einfach unheimlich, besonders die Vor-Ort-Termine. Da wird es nie 
langweilig!“ Im Vertrieb kann er seine Begeisterung für Technik 
und Beratung ausleben.

Jonas macht bei RBIT seine Ausbildung zum Fachinformatiker für 
Systemintegration. Er hat schon immer gern an PCs getüftelt und 
ist im Freundeskreis als Computer-Problemlöser bekannt. „Ich finde 
Computer einfach spannend und kann Kunden bereits bei Proble-
men weiterhelfen. Das macht mir richtig Spaß!“

Jonas und Julien haben von Anfang an gezeigt, dass sie hervor-
ragend zum Unternehmen passen. Denn die Technik steht bei der 
RBIT nicht allein im Fokus und das macht das Unternehmen beson-
ders. „Wir legen sehr viel Wert auf eine respektvolle Kultur inner-
halb der Firma und leben Ehrlichkeit, Spaß, Qualität und Team-
fähigkeit“, so Geschäftsführer Matthias Rottländer - „und leben 
unsere Vision  RBIT – IT persönlich, denn das Herzstück innova-
tiver IT-Lösungen sind Menschlichkeit und Austausch.“

Diese Werte und ein engagiertes Ausbildungsteam sorgen für den 
optimalen Start ins Berufsleben. Und sind ein Invest in die Zukunft. 
Denn Ziel ist es, die jungen Fachkräfte danach zu übernehmen. 
Fest steht: Julien und Jonas sind bereits jetzt ein wertvoller Teil 
des rund 25-köpfigen Teams.

ten. Netzwerke und Cluster prägen den 
Alltag vieler Unternehmen. Überall entste-
hen neue Räume für Austausch, Koopera-
tion und gemeinsames Wachstum. Beson-
ders für kleine und mittlere Unternehmen 
bieten diese Strukturen eine wertvolle Un-
terstützung – sei es bei der Digitalisierung, 
beim Zugang zu Fachkräften oder bei der 
Entwicklung neuer Produkte und Dienst-
leistungen.

Der Wille zur Zusammenarbeit ist spürbar. 
Netzwerke sind offen gestaltet und praxis-
nah organisiert. Gleichzeitig investieren 
Kommunen, Kammern und Hochschulen 
gezielt in Zukunftsthemen wie IT-Sicher-
heit, nachhaltige Industrie oder innovative 
Geschäftsmodelle. Natürlich braucht es  
dafür Zeit, Engagement und auch Geduld – 
denn Netzwerkarbeit ist kein Selbstläufer. 
Doch die Region schafft ein Umfeld, in dem 
unternehmerisches Handeln nicht nur mög-
lich, sondern auch lohnend und strategisch 
unterstützt wird. Wer sich einbringt, kann 
also durchaus etwas bewegen.

ches Engagement. Neben regelmäßigen 
Netzwerktreffen organisieren sie Betriebs-
besichtigungen, Diskussionsrunden mit 
Entscheidungsträgern und eigene Veran-
staltungsformate, etwa zur Nachwuchsför-
derung oder Digitalisierung im Mittelstand. 

Das BeraterinnenNetzwerk Bonn/Rhein-Sieg 
richtet sich gezielt an Frauen, die als Solo-
Selbstständige oder Gründerinnen aktiv sind. 
Es bündelt Kontakte zu Expertinnen aus 
verschiedenen Fachbereichen – von Finan-
zierung über Personal bis hin zu Marketing 
oder Steuerrecht – und macht diese sichtbar. 
Über Veranstaltungen, gemeinsame Projekte 
und das Online-Mitgliederverzeichnis ent-
steht ein starker Verbund, der gegenseitige 
Unterstützung fördert und die unternehme-
rische Sichtbarkeit von Frauen in der Region 
erhöht.

Gut vernetzt in die Zukunft
Die Region Bonn/Rhein-Sieg zeigt, was  
alles möglich ist, wenn Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik gezielt zusammenarbei-

v. l.: Jonas Rheiner und Julien Schmidt

VERLAG SPEZIAL  |  WIRTSCHAFTSSTANDORT BONN RHEIN-SIEG

Azubi-Power im Familienunternehmen
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Preisliste

S: 185 x 256 mm
A: 210 x 297 mm

S: 185 x170 mm
A: 210 x 196 mm

S: 122 x 256 mm
A: 134,5 x 297 mm

S: 185 x 134 mm
A: 210 x 160 mm

S: 90 x 256 mm
A: 102,5 x 297 mm 

S: 185 x 85 mm
A: 210 x101 mm

S: 58 x 256 mm
A: 70 x 297 mm

S: 185 x 65 mm
A: 210 x 91 mm

S: 42 x 256 mm
A: 54,5 x 297 mm

1/1 Seite 2/3 Seite quer 2/3 Seite hoch 1/2 Seite quer 1/2 Seite hoch 1/3 Seite quer 1/3 Seite hoch 1/4 Seite quer 1/4 Seite hoch

1/4 Seite Eck 1/6 Seite Eck 1/6 Seite quer 1/8 Seite quer 1/8 Seite hoch 1/8 Seite Eck 1/12 Seite Eck	
	
1/16 Seite hoch 1/16 Seite quer

S: 90 x 134 mm
A: keins

S: 58 x 134 mm
A: 70 x 160 mm

S: 185 x 50 mm
A: 210 x 76 mm

S: 185 x 32 mm
A: 210 x 58 mm

S: 42 x 134 mm
A: 54,5 x 160 mm

S: 90 x 65 mm
A: keins

S: 58 x 70 mm
A: keins

S: 42 x 65 mm
A: keins

S: 90 x 32 mm
A: keins

Druckunterlagen: druckoptimierte PDF-Dateien
Alle Farbanzeigen müssen in 4c (CMYK) angelegt werden. Bei Anlieferung von nicht reprofähigen  
Vorlagen werden die anfallenden Satzkosten mit 65,– € (netto zzgl. gesetzlicher MwSt.) berechnet.  
Darin enthalten sind zwei Korrekturläufe.

Anlieferung per E-Mail an: az@wirtschaft-brs.de 

S = Formate für Anzeigen im Satzspiegel (Breite x Höhe)
A = Formate für angeschnittene Anzeigen (Breite x Höhe)
zzgl. 3 mm Beschnittzugabe
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Preisliste

FORMAT ORTSPREIS GRUNDPREIS

1/1 Seite 4.115 € 4.860 €

2/3 Seite 2.775 € 3.255 €

1/2 Seite 2.115 € 2.485 €

1/3 Seite 1.430 € 1.773 €

1/4 Seite 1.085 €  1.342 €

1/6 Seite 760 € 958 €

1/8 Seite 565 € 665 €

1/12 Seite 385 € 450 €

1/16 Seite 305 € 360 €

Ortspreis: für Direkt-Kunden im Bezirk der IHK Bonn/Rhein-Sieg bei 
direkter Auftragserteilung

Grundpreis: für Werbeagenturen und Kunden außerhalb des Bezirks 
der IHK Bonn/Rhein-Sieg  
 
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUSCHLÄGE FÜR BESONDERE WERBEFLÄCHEN
2. und 3. Umschlagseite: 20 %
4. Umschlagseite: 25 %

RABATTE
bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten
3 Schaltungen: 5 %
6 Schaltungen: 10 %
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Preisliste

BEILAGEN
Ortspreis: 142,– € pro 1.000 Exemplare, zzgl. 
gesetzlicher MwSt., inkl. Postvertriebsgebühr

Grundpreis: 149,– € pro 1.000 Exemplare, zzgl. 
gesetzlicher MwSt., inkl. Postvertriebsgebühr

Format: max. 200 mm breit x 287 mm hoch

Gewicht: max. 25 g Gesamtgewicht und 8 Seiten

Teilbelegung: ab ca. 10.000 Exemplaren nach 
einzelnen Postleitzahlen möglich. Die Abrech-
nung erfolgt nach kompletten Zustellbezirken.

BEIHEFTER
Ortspreis: 164,– € pro 1.000 Exemplare zzgl. 
gesetzlicher MwSt. inkl. Postvertriebsgebühr

Grundpreis: 192,– € pro 1.000 Exemplare zzgl. 
gesetzlicher MwSt. inkl. Postvertriebsgebühr

Format: 200 x 290 mm (mehrseitig auf Anfrage)

Gewicht: 
max. 25 g Gesamtgewicht und 8 Seiten

Belegung: Nur Gesamtausgabe möglich

UMHEFTER
Ortspreis: 6.443,– € zzgl. gesetzlicher MwSt.

Grundpreis: 7.551,– € zzgl. gesetzlicher MwSt.

Format:
Außen: 100 x 241 mm
Innen: 100 x 297 mm

AUFGEKLEBTE WERBEMITTEL
Nur möglich bei Schaltung einer Anzeige im 
Format 1/1 Seite 4c

Ortspreis: 46,– € pro 1.000 Exemplare

Grundpreis: 54,– € pro 1.000 Exemplare
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Preisliste

ANLIEFERUNG BEILAGEN UND BEIHEFTER
Ab 10.000 Exemplare + 2 % Zuschuss
(Genaue Spezifikation auf Anfrage)

LIEFERADRESSE FÜR BEILAGEN / BEIHEFTER /
AUFGEKLEBTE WERBEMITTEL
Anlieferung spätestens 8 Werktage  
vor Erscheinen an:
Bonifatius Druck GmbH
Karl-Schurz-Str. 26
33100 Paderborn

Beilagen müssen bei Anlieferung mit einem  
Hinweis auf den Werbeträger, den Verlag und 
die Ausgabe versehen werden.

ZAHLUNGSINFORMATIONEN
- zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung 

ohne Abzug
- 2 % Skonto bei Vorauszahlung und 

Bankeinzugsverfahren

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer.

STORNO
Eine kostenfreie Stornierung ist nur möglich bis 
spätestens 12 Werktage vor dem vereinbarten 
Erscheinen der Insertion. Darüber hinaus wird 
der vollständige Schaltungspreis fällig. Die Stor-
nierung bedarf der Schriftform und kann per 
Post oder per E-Mail erfolgen. Eine telefonische 
oder mündliche Stornierung ist nicht möglich.

BANKVERBINDUNG
Stadtsparkasse Wuppertal
IBAN: DE12 3305 0000 0000 5786 66
BIC: WUPSDE33XXX
UID (VAT): DE209843526
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Reichweitenstudie 2023

Quelle: Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand 2023, BONSAI RESEARCH

Entscheiderinnen und Entscheider im Mittelstand

IHK Zeitschriften

REM (Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand) 2023 16

Mit 4,1 Millionen Personen in der Grundgesamtheit erreichen die IHK-Zeitschriften
41 % bzw. 1,7 Millionen Lesende pro Ausgabe und 91% der Lesenden sagen die IHK Zeitschriften 
sind mittelstandsrelevant.

1.7 Millionen Leserinnen und 
Leser der IHK Zeitschriften
pro Ausgabe

44..11  MMiilllliioonneenn  PPeerrssoonneenn  iinn  
ddeerr  GGrruunnddggeessaammtthheeiitt

Bekanntheit
IHK Zeitschriften

91% 64% 41%

Weitester 
Lesekreis (WLK)

Lesende pro 
Ausgabe (LpA)

41%

91%

Berufliche Wichtigkeit  
„ist mittelstands-
relevant“
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Reichweitenstudie 2023

Entscheiderinnen und Entscheider im Mittelstand

Demographische Daten 

REM (Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand) 2023 17

21%
Frauen

79%
Männer

20 bis 39 Jahre

Altersdurchschnitt
Grundgesamtheit - 47 Jahre

IHK-Lesende - 48 Jahre

IHK-Lesende

Grundgesamtheit

25%
Frauen

75%
Männer

16% 21% 44% 31% 31% 9% 6%

60 Jahre und älter50 bis 59 Jahre40 bis 49 Jahre

43%

Quelle: Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand 2023, BONSAI RESEARCH
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Reichweitenstudie 2023

Position im Unternehmen

19REM (Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand) 2023

79% bzw. 1.3 Millionen Entscheidende und Lesende der IHK-Zeitschriften in den KMUs sind 
Inhaber/-innen, Mitinhaber/-innen oder Geschäftsführer/-innen ihres Unternehmens.

50%

Inhaber / Inhaberin Sonstige Leitungsfunktionen

29%

Angestellte Geschäftsführende/ 
Geschäftsführende Gesellschafter/-in

47% 27% 21% 26%

Quelle: Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand 2023, BONSAI RESEARCH



Mediadaten 2026 15 

Reichweitenstudie 2023

Mit den IHK Magazinen erreichen Sie das Potential des Mittelstands

• Sie erreichen 11,,77  MMiilllliioonneenn  EEnnttsscchheeiiddeerriinnnneenn  uunndd  EEnnttsscchheeiiddeerr..  Das sind 4411  %%  ddeess  MMiitttteellssttaannddss

• Bei 11,,33  MMiilllliioonneenn  LLeesseennddeenn (79%) handelt es sich um IInnhhaabbeerr//--iinnnneenn  ooddeerr  GGeesscchhääffttssffüühhrreerr//--iinnnneenn

• 11,,22  MMiilllliioonneenn  LLeesseerriinnnneenn  uunndd  LLeesseerr  (69%) haben ein mmoonnaattlliicchheess  HHaauusshhaallttss--NNeettttooeeiinnkkoommmmeenn  von mmeehhrr  aallss  33..000000  €€

Diese Klientel plant im Vergleich zum übrigen Mittelstand in überproportionalem Maße Anschaffungen für:

• IITT--TTeecchhnniikk  uunndd  TTeelleekkoommmmuunniikkaattiioonnsspprroodduukkttee  (z.B. Sicherheit, Software, PCs, Tablets)

• FFiinnaannzzddiieennssttlleeiissttuunnggeenn (z.B. Aktien, Immobilienfonds, Wertpapiere, grüne Geldanlagen) 

• BBüürrooaauussssttaattttuunngg  uunndd  MMiieett--,,  KKaauuff-- uunndd  BBaauupprroojjeekkttee (z.B. Standortplanungen)

• FFaahhrrzzeeuuggee (z.B. PKW-Flotte, Nutzfahrzeuge, Elektrofahrzeuge)

25REM (Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand) 2023

Quelle: Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand 2023, BONSAI RESEARCH



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER WPPT : KOMMUNIKATION GMBH FÜR ANZEIGEN UND ANDERE WERBEMITTEL IM MAGAZIN „DIE WIRTSCHAFT“

Die nachfolgenden Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (nach
folgend „die AGB“) regeln das  
Verhältnis zwischen dem Verlag 
wppt : kommunikation und dem  
Auftraggeber bei der Erteilung und 
Abwicklung von Anzeigenaufträgen 
für das vom Verlag vermarktete 
Magazin „Die Wirtschaft“ soweit 
schriftlich nicht etwas anderes ver-
einbart wurde. Ferner gelten diese 
AGB sinngemäß auch für die Auf-
träge von Beiheftern, Beiklebern 
oder technischen Sonderausführungen. 
Der Auftraggeber kann diese AGB 
jederzeit auf www.wirtschaft-brs.de
aufrufen, ausdrucken sowie herunter
laden bzw. speichern.

1. Definitionen
1.1 „Angebot“ im Sinne dieser 

AGB ist das Angebot der 
wppt : kommunikation GmbH (nach-
folgend: „Verlag“) über die Schal-
tung und Veröffentlichung eines 
Werbemittels oder mehrerer Werbe
mittel in Zeitschriften zum Zwecke 
der Verbreitung. Soweit nicht aus-
drücklich anders als verbindliches 
Angebot bezeichnet, sind Angebote 
des Verlages freibleibend, d. h. nicht 
bindend, und stehen unter dem 
Vorbehalt der Verfügbarkeit der  
angebotenen Leistungen.

1.2 „Anzeigenauftrag“ im Sinne 
dieser AGB ist das Angebot eines 
Auftraggebers über die Veröffent
lichung einer oder mehrerer Anzeigen 
oder anderer Werbemittel (nach
folgend insgesamt als „Anzeigen“ 

bezeichnet) eines Werbungtreiben-
den oder sonstigen Inserenten 
(nachfolgend insgesamt als „Wer-
bungtreibende“ bezeichnet) in einer 
Zeitschrift zum Zweck der Ver
breitung. Auftraggeber kann eine 
Agentur oder direkt ein Werbung-
treibender sein.

1.3 Ein „Abschluss“ ist ein Ver-
trag über die Veröffentlichung 
mehrerer Anzeigen unter Beach-
tung der dem Auftraggeber gemäß 
Preisliste zu gewährenden Rabatte, 
wobei die jeweiligen Veröffent
lichungen auf Abruf des Auftrag
gebers erfolgen. Ist im Rahmen  
eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen einge-
räumt, so muss das Erscheinungs-
datum der letzten Anzeige inner-
halb eines Jahres nach Erscheinen 
der ersten Anzeige liegen (nachfol-
gend als „Insertionsjahr“ bezeich-
net), sofern nicht im Einzelfall aus-
drücklich etwas anderes vereinbart 
worden ist.

1.4 Der Verlag kann einen Dritten 
zur Durchführung der Anzeigen
vermarktung beauftragen. Der  
Beauftragte handelt im Namen  
und auf Rechnung des Verlags.

2. Vertragsschluss
2.1 Bei einem Anzeigenauftrag 

kommt ein Vertrag, soweit nicht 
ausdrücklich anders individuell ver-
einbart, durch Abdruck der Anzeige 
(bei mehreren Anzeigen der ersten 
Anzeige) oder durch Bestätigung 
des Verlags in Textform zustande. 

Sofern ein verbindliches Angebot 
durch den Verlag erfolgt, kommt der 
Vertrag durch die Annahmeerklärung 
des Auftraggebers zustande.

2.2 Soweit Agenturen Anzeigen-
aufträge erteilen, kommt der Ver-
trag, vorbehaltlich anderer schrift-
licher Vereinbarungen, mit der 
Agentur zustande. Die Agentur ist 
verpflichtet, dem Verlag auf Anfor-
derung vor Vertragsschluss einen 
Gewerbenachweis via Handelsregis-
terauszug und einen Mandatsnach-
weis zukommen zu lassen.

2.3 Anzeigenaufträge von Werbe- 
und Mediaagenturen werden nur 
für namentlich genau genannte 
Werbetreibende angenommen. Die 
Werbung für die Produkte oder 
Dienstleistungen eines anderen als 
des bei der Buchung angegebenen 
Werbetreibenden bedarf in jedem 
Fall der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Verlags.

2.4 Sofern der Vermarkter Auf-
träge oder Abschlüsse über Dritte 
vermarkten lässt, handeln diese 
Dritten als Vertreter des Verlags 
und auf dessen Rechnung. 

2.5 Soweit die Gewährung von 
AE nicht ausgeschlossen ist, wird 
für alle Aufträge, die über eine vom 
Verlag anerkannte Werbeagentur 
erteilt werden, eine Mittlergebühr 
von 15 % auf das Rechnungsnetto 
vergütet, d. h. auf die Rechnungs-
summe ohne Mehrwertsteuer nach 
Abzug von Rabatten. Ausgenommen 
davon sind Setup-Gebühren, tech-
nische Kosten sowie Vergütungen 

für Layout- und Kreativleistungen.
2.6 Änderungen und Ergänzun-

gen zu einem Vertrag sowie Abwei-
chungen von diesen AGB bedürfen 
der Textform. Für Vertragsänderun-
gen und -ergänzungen gilt dies auch 
für die Aufhebung dieser Schrift-
formklausel.

2.7 Bei Agenturbuchungen be-
hält sich der Vermarkter das Recht 
vor, Buchungsbestätigungen auch 
an den Auftraggeber der Agentur 
weiterzuleiten.

3. Anzeigenveröffentlichung
3.1 Sollen Anzeigen nur zu be-

stimmten Erscheinungsterminen 
oder an bestimmten Plätzen der 
Zeitschrift veröffentlicht werden,  
so bedarf es hierfür einer ausdrück-
lichen Vereinbarung mit dem Ver-
markter. Die Aufträge für diese  
Anzeigen müssen so rechtzeitig  
bei dem Vermarkter eingehen, dass 
dem Auftraggeber noch vor Anzei-
genschluss mitgeteilt werden kann, 
wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist.

3.2 Ein Ausschluss von 
Konkurrenzanzeigen wird grund-
sätzlich nicht zugesagt.

�4. Pflichten des Auftrag-
gebers und Ablehnungsrecht 
des Verlages
4.1 Der Auftraggeber ist dafür 

verantwortlich, dass die von ihm 
zur Verfügung gestellten Inhalte, 
insbesondere seine Anzeigen, so 
ausgestaltet sind, dass sie nicht  

gegen gesetzliche Bestimmungen 
verstoßen und insbesondere jugend
schutz-, presse-, wettbewerbs-, 
datenschutz-, straf- und medien-
dienstrechtliche Vorschriften ein-
halten. Im Falle eines Verstoßes ge-
gen Satz 1 stellt der Auftraggeber 
den Verlag von allen etwaigen dem 
Verlag daraus entstehenden Kosten, 
einschließlich der Kosten der Rechts
verteidigung, vollumfänglich auf 
erstes Anfordern frei. Eine Pflicht 
zur Prüfung der Werbemittel vor 
Schaltung und Veröffentlichung des 
Werbemittels besteht für den Ver-
lag nicht.

4.2 Der Verlag behält sich vor, 
Anzeigen oder andere Werbemittel 
abzulehnen, insbesondere, wenn 
deren Inhalt gegen Gesetze oder 
behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Inhalt vom Deutschen 
Werberat in einem Beschwerde
verfahren beanstandet wurde oder 
deren Veröffentlichung wegen  
des Inhalts, der Gestaltung, der 
Herkunft oder der technischen 
Form Rechte Dritter oder die Inter-
essen des Verlages verletzt oder 
andere Werbemittel (insbesondere 
Beilagen, Beiheftungen etc.) aus 
technischen Gründen nicht dem 
Objekt beigelegt bzw. beigeheftet 
werden können. Die Ablehnung  
einer Anzeige oder eines anderen 
Werbemittels wird dem Auftrag
geber unverzüglich mitgeteilt. Bei 
Anzeigen, die in ihrem Erscheinungs
bild der redaktionellen Gestaltung 
der Zeitschriften entsprechen, be-



hält sich der Verlag im Sinne seines 
publizistischen Auftrages ein Ein-
spruchsrecht vor. Anzeigen, die  
redaktionell gestaltet sind, müssen 
sich eindeutig von der Grundschrift 
des Magazins unterscheiden. Anzei-
gen, die aufgrund ihrer Gestaltung 
nicht als Anzeigen erkennbar sind, 
werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kennt
lich gemacht.

4.3 Werbemittel, die Werbung 
Dritter oder für Dritte enthalten 
(Verbundwerbung), bedürfen in  
jedem Einzelfall der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des  
Verlages. Die Werbungtreibenden 
sind namentlich zu benennen. Der 
Verlag behält sich die Erhebung  
eines Verbundaufschlags bzw. eine 
abweichende Rabattierung vor.

4.4 Ist der Auftraggeber wegen 
des Inhalts eines Werbemittels be-
reits abgemahnt worden bzw. wird 
abgemahnt oder hat er eine Unter-
lassungsverpflichtungserklärung 
bereits abgegeben oder gibt er eine 
solche ab, ist der Auftraggeber  
verpflichtet, den Verlag hierüber 
unverzüglich zu informieren. Unter-
lässt der Auftraggeber diese Obliegen
heitspflicht, haftet der Verlag auch 
nicht für den dem Auftraggeber 
durch eine wiederholte Veröffent
lichung der beanstandeten Anzeigen 
(-inhalte) entstehenden Schaden.

�5. Übermittlung von Druck
unterlagen
5.1 Für die rechtzeitige Lieferung 

und die einwandfreie Beschaffen-
heit geeigneter Druckunterlagen 
oder anderer Werbemittel ist allein 

der Auftraggeber verantwortlich. 
Sofern nichts anderes mit dem Ver-
markter vereinbart wurde, sind die 
Druckunterlagen über die E-Mail- 
Adresse az@wirtschaft-brs.de anzu-
liefern. Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet, digitale Druckunterlagen 
als ordnungsgemäße, insbesondere 
dem im Vertrag genannten Format 
oder den dort enthaltenen techni-
schen Anforderungen – für die Ver-
öffentlichung in digitalen Ausgaben 
sind Vorlagen entsprechend den 
technischen Vorgaben des Verlags 
zur Erstellung und Übermittlung 
von Online-Werbemitteln anzulie-
fern – entsprechende Vorlagen für 
Anzeigen rechtzeitig vor Schal-
tungsbeginn zur Verfügung zu stel-
len. Kosten des Verlags für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende Änderungen der Druck-
vorlagen hat der Auftraggeber zu 
tragen.

5.2 Kosten des Verlags für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende Änderungen der Druck-
vorlagen hat der Auftraggeber zu 
tragen. Bei schwierigen Satzarbeiten, 
die einen höheren als den üblichen 
Aufwand erfordern, behält sich der 
Verlag vor, diese dem tatsächlichen 
Aufwand entsprechend in Rechnung 
zu stellen. Vereinbart ist die für den 
belegten Titel nach Maßgabe der 
Angaben in der Preisliste sowie in 
der Auftragsbestätigung übliche 
Beschaffenheit der Anzeigen im 
Rahmen der gegebenen Möglichkei-
ten, die von den Druckunterlagen 
und der von der Druckerei einge-
setzten Technik bestimmt werden. 
Der Auftraggeber hat vor einer digi-

talen Übermittlung von Druckunter
lagen dafür Sorge zu tragen, dass 
die übermittelten Dateien frei von 
Computerviren sind. Er ist insbe-
sondere verpflichtet, zu diesem 
Zweck handelsübliche Schutzpro-
gramme einzusetzen, die jeweils 
dem neuesten Stand zu entsprechen 
haben. Entdeckt der Vermarkter  
auf einer ihm übermittelten Datei 
Schadensquellen der vorbezeichne-
ten Art, wird der Vermarkter von 
dieser Datei keinen Gebrauch mehr 
machen und diese, soweit zur Scha-
densvermeidung bzw. -begrenzung 
(insbesondere zur Vermeidung des 
Übergreifens der Schadensquelle 
auf die EDV-Anlage des Verlags)  
erforderlich, löschen, ohne dass der 
Kunde in diesem Zusammenhang 
Schadensersatzansprüche geltend 
machen kann. Der Verlag behält 
sich vor, den Kunden auf Schadens-
ersatz in Anspruch zu nehmen, wenn 
durch solche durch den Kunden  
infiltrierte Schadensquellen dem 
Verlag Schäden entstanden sind.

5.3 Wenn ein Auftrag nicht oder 
falsch durchgeführt wird, weil der 
Auftraggeber seine Mitwirkungs-
pflichten verletzt, insbesondere 
Produktionsvorlagen nicht recht-
zeitig, unvollständig und/oder man-
gelhaft oder falsch gekennzeichnet 
abgeliefert wurden bzw. gemäß Ziff. 
5.3 gelöscht wurden, hat der Verlag 
dennoch Anspruch auf die verein-
barte Vergütung.

5.4 Digital übermittelte Druck-
vorlagen für Farbanzeigen können 
nur mit einem auf Papier gelieferten 
Farbproof zuverlässig verarbeitet 
werden. Ohne Farbproof sind Farb

abweichungen unvermeidbar; sie 
lösen keinen Preisminderungsan-
spruch aus.

5.5 Unabhängig von den digitalen 
Druckunterlagen ist eine schriftliche 
Auftragserteilung mit Motivkenn-
zeichnung erforderlich. Die Anlie
ferung der Druckunterlagen allein  
bedeutet keine Auftragserteilung.

5.6 Druckunterlagen werden  
nur auf besondere Anforderung an 
den Auftraggeber zurückgesandt. 
Die Pflicht zur Aufbewahrung  
der Druckunterlagen endet einen 
Monat nach der erstmaligen Ver
öffentlichung der Anzeige oder des 
anderen Werbemittels.

6. Mängel
6.1 Entspricht die Veröffentli

chung der Anzeige nicht der ver-
traglich geschuldeten Beschaffen-
heit bzw. Leistung, so hat der 
Auftraggeber Anspruch auf Zah-
lungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige, aber nur in  
dem Ausmaß, in dem der Zweck  
der Anzeige beeinträchtigt wurde. 
Der Verlag hat das Recht, eine Er-
satzanzeige bzw. Ersatzveröffent
lichung zu verweigern, wenn (a) 
diese einen Aufwand erfordert, der 
unter Beachtung des Inhalts des 
Schuldverhältnisses und der Gebote 
von Treu und Glauben in einem  
groben Missverhältnis zu dem Leis-
tungsinteresse des Auftraggebers 
steht, oder (b) diese für den Verlag 
nur mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten möglich wäre. Lässt der Ver-
lag eine ihm für die Ersatzanzeige 
oder die Veröffentlichung des ande-
ren Werbemittels gesetzte ange-

messene Frist verstreichen oder ist 
die Ersatzanzeige/Ersatzveröffentli-
chung erneut nicht einwandfrei, so 
hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung oder Rückgän-
gigmachung des Auftrages. Bei un-
wesentlichen Mängeln der Anzeige 
oder der Veröffentlichung des ande-
ren Werbemittels ist die Rückgän-
gigmachung des Auftrags ausge-
schlossen.

6.2 Der Auftraggeber wird die 
Anzeige unverzüglich nach Veröffent
lichung überprüfen. Soweit der Auf
traggeber Kaufmann ist, müssen 
Mängelrügen unverzüglich nach 
Veröffentlichung gegenüber dem 
Verlag geltend gemacht werden, es 
sei denn, es handelt sich um nicht 
offensichtliche Mängel, dann gilt 
eine Frist von sechs Monaten. Soweit 
der Auftraggeber Verbraucher ist, 
müssen Reklamationen bei offen-
sichtlichen Mängeln binnen zwei 
Wochen, bei nicht offensichtlichen 
Mängeln binnen eines Jahres ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn 
geltend gemacht werden.

6.3 Der Verlag haftet für sämtliche 
Schäden, gleich ob aus vertraglicher 
Pflichtverletzung oder aus unerlaub
ter Handlung, nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen: (a) Bei 
grober Fahrlässigkeit beschränkt 
sich die Haftung gegenüber Unter-
nehmern auf den Ersatz des typi-
schen vorhersehbaren Schadens; 
diese Beschränkung gilt nicht, so-
weit der Schaden durch gesetzliche 
Vertreter oder leitende Angestellte 
des Verlags verursacht wurde. (b) 
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet 
der Verlag nur, wenn eine wesent



liche Vertragspflicht verletzt, eine 
Garantie übernommen oder arglistig 
getäuscht wurde. In solchen Fällen 
ist die Haftung auf den typischen 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
Im Falle einer Haftung nur für den 
typischen vorhersehbaren Schaden 
besteht keine Haftung für mittel
bare Schäden, Mangelfolgeschäden 
oder entgangenen Gewinn.

6.4 Alle gegen den Verlag gerich-
teten Ansprüche aus vertraglicher 
Pflichtverletzung verjähren in einem 
Jahr ab dem gesetzlichen Verjäh-
rungsbeginn, sofern sie nicht auf 
vorsätzlichem oder grob fahrlässi-
gem Verhalten beruhen oder es  
sich um eine Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit handelt; in 
solchen Fällen richtet sich die Ver-
jährungsfrist nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

6.5 Bei Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz sowie bei 
einer Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit haftet der Verlag 
unbegrenzt nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

7. Probeabzüge
Probeabzüge werden nur auf 

ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Verlag berücksichtigt alle  
Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum 
Anzeigenschluss oder innerhalb  
der bei der Übersendung des Probe-
abzuges gesetzten Frist mitgeteilt 
werden. 

8. Zahlungen
8.1 Die Rechnung ist innerhalb 

der aus der Rechnung ersichtlichen 
Frist zu bezahlen, sofern nicht im 

einzelnen Fall schriftlich etwas  
anderes vereinbart ist. Der Verlag 
behält sich vor, aus begründetem 
Anlass, wie z. B. Neuaufnahme der 
Geschäftsbeziehung, Vorauszah-
lung zum Anzeigenschluss zu ver-
langen. 

8.2 Der Auftraggeber kann gegen 
Ansprüche des Verlags nur mit einer 
unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderung aufrechnen. 
Sofern der Auftraggeber Unterneh-
mer ist, ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur befugt, 
sofern der Gegenanspruch unbe-
stritten oder rechtskräftig festge-
stellt ist und auf demselben Vertrags
verhältnis beruht.

8.3 Bei Zahlungsverzug werden 
zusätzlich zu den gesetzlichen Ver-
zugszinsen angemessene Mahn
gebühren erhoben. Der Verlag kann 
darüber hinaus die weitere Ausfüh-
rung des laufenden Anzeigenauf-
trages oder Abschlusses bis zur Be-
zahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung 
verlangen.

8.4 Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Lauf-
zeit eines Vertrages das Erscheinen 
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages zum Anzeigenschluss
termin und von dem Ausgleich offe-
ner Rechnungsbeträge abhängig zu 
machen.

8.5 Beanstandungen jeglicher 
Art die Rechnung betreffend sind 
unverzüglich, spätestens jedoch 

binnen 2 Wochen in schriftlicher 
oder fernschriftlicher Art anzuzei-
gen. Geschieht dies nicht, verfällt 
ein etwaiger Anspruch auf Rech-
nungsskontierung.

9. Anzeigenbeleg
Der Verlag liefert auf Wunsch ei-

nen Beleg für Anzeigen und andere 
Werbemittel; der Verlag behält sich 
vor, hierfür eine gesonderte Vergü-
tung zu verlangen. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsver-
bindliche Bescheinigung des Ver-
lags über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.

10. Preislisten
10.1 Preise verstehen sich stets 

zuzüglich der jeweils gesetzlich gel-
tenden Umsatzsteuer; das gilt ins-
besondere für in Werbeaufträgen 
und Preislisten genannte Preise.

10.2 Der Verlag ist berechtigt, 
die Preise jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zu ändern. Preisände-
rungen für Anzeigenverträge sind 
wirksam, wenn sie vom Verlag min-
destens einen Monat vor Veröffent-
lichung der Anzeige angekündigt 
werden; in diesem Falle steht dem 
Auftraggeber ein Rücktrittsrecht 
zu. Das Rücktrittsrecht muss inner-
halb von 14 Tagen in Textform nach 
Zugang der Änderungsmitteilung 
über die Preiserhöhung ausgeübt 
werden. Das Rücktrittsrecht gilt 
nicht für im Dauerschuldverhältnis 
abzuwickelnde Aufträge. Hier treten 
Änderungen der Preisliste sofort in 
Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine 
andere Vereinbarung getroffen ist.

11. Rechteübertragung 
11.1 Der Auftraggeber ist dafür 

verantwortlich, dass die von ihm 
zur Verfügung gestellten Druck
unterlagen Rechte Dritter nicht 
verletzen. Er erklärt, Inhaber sämt-
licher für die Schaltung und Ver
öffentlichung der von ihm zur Ver-
fügung gestellten Druckunterlagen 
erforderlichen Nutzungs- und Ver-
wertungsrechte und hierüber ver
fügungsberechtigt zu sein. Im Falle 
der Anzeigenerstellung durch den 
Verlag erklärt der Auftraggeber zu-
dem, alle zur Erstellung der Anzeige 
erforderlichen Rechte zu besitzen. 
Er stellt den Verlag insofern von  
allen Ansprüchen Dritter auf erstes 
Anfordern frei. Dies umfasst auch 
die Kosten zur Rechtsverteidigung. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den 
Verlag mit Informationen und Un-
terlagen bei der Rechtsverteidigung 
gegenüber Dritten zu unterstützen.

11.2 Der Auftraggeber überträgt 
dem Verlag an den von ihm zur Ver-
fügung gestellten Druckunterlagen 
die für die Erstellung und die Veröf-
fentlichung der Werbung in Print-, 
Online- und Telemedien aller Art, 
einschließlich Internet, erforderlichen 
nichtausschließlichen urheberrecht
lichen Nutzungs-, Leistungsschutz-, 
Marken- und sonstigen Rechte, ins-
besondere das Recht zur Vervielfäl-
tigung, Verbreitung, Übertragung, 
Sendung, öffentlichen Zugänglich-
machung, Entnahme aus einer Daten
bank und zum Abruf, und zwar zeit-
lich und inhaltlich in dem für die 
Durchführung des Auftrags notwen
digen Umfang. Der Verlag erhält zu-
dem zeitlich unbegrenzt das Recht 

zur Eigenwerbung des Verlags bzw. 
der jeweiligen Objekte. Die vorge-
nannten Rechte werden in allen 
Fällen örtlich unbegrenzt übertragen 
und sind frei auf Dritte übertragbar.

11.3 Etwaige den Angeboten des 
Verlags zugrundeliegende Konzepte 
und Bestandteile sind urheber- und 
wettbewerbsrechtlich geschützt 
und vom Auftraggeber vertraulich 
zu behandeln. Diese Konzepte dürfen 
insbesondere weder in dieser noch 
in abgewandelter Form an Dritte 
weitergegeben noch von dem Auf-
traggeber außerhalb des Vertrags-
umfangs für eigene Zwecke genutzt 
werden.

11.4 Wird im Zusammenhang mit 
der Anzeige eine Grafik oder in 
sonstiger Art und Weise der Name, 
das Logo, das Unternehmenskenn-
zeichen, die Marke, ein Werktitel 
oder eine sonstige geschäftliche 
Bezeichnung verwendet, so gewährt 
der Auftraggeber dem Verlag für 
die Dauer des Vertrages das nicht 
ausschließliche, nicht übertragbare 
Recht zur Nutzung der Grafik oder 
der entsprechenden Zeichen in der 
jeweiligen Anzeige.

11.5 Vom Verlag für den Auftrag-
geber gestaltete Anzeigenmotive 
(Promotions) dürfen nur für Anzei-
gen in den dafür bei dem Verlag  
gebuchten Titeln/Ausgaben verwen-
det werden. Weitere Rechte werden 
nicht eingeräumt.

12. Laufzeit
12.1 Der Vertrag endet mit Ablauf 

der vereinbarten Vertragslaufzeit.
12.2 Das Recht zur außerordent-

lichen Kündigung aus wichtigem 



Grund nach vorheriger Abmahnung 
bleibt hiervon unberührt. Die Kün-
digung hat schriftlich zu erfolgen. 
Ein Recht zur fristlosen Kündigung 
aus wichtigem Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn eine der Parteien 
trotz einer schriftlichen Abmah-
nung wiederholt eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzt, eine fort-
dauernde Vertragsverletzung inner-
halb angemessener Frist nicht  
abstellt oder deren Folgen nicht  
beseitigt, gegen eine und/oder  
beide Parteien und/oder gegen die 
vom Verlag vermarktete Zeitschrift 
infolge einer vertragsgegenständ
lichen Leistung eine Abmahnung 
erfolgte und/oder eine einstweilige 
Verfügung erwirkt wurde oder für 
den Verlag der begründete Verdacht 
besteht, dass der Auftraggeber oder 
die von ihm zur Verfügung gestellten 
Inhalte gegen geltende rechtliche 
Bestimmungen, insbesondere des 
Strafgesetzbuches oder die gelten-
den Werberichtlinien, verstößt bzw. 
verstoßen hat; ein begründeter Ver-
dacht besteht, sobald dem Verlag 
auf Tatsachen gestützte Anhalts-
punkte für einen Verstoß gegen 
rechtliche Bestimmungen vorliegen, 
insbesondere ab der Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens gegen den 
Verlag, den Auftraggeber und/ oder 
gegen die vom Verlag vermarkteten 
Zeitschriften bzw. ab der Aufforde-
rung zu einer Stellungnahme durch 
die zuständigen Stellen. Ein Grund 
zur fristlosen Kündigung ist auch 
gegeben, wenn über das Vermögen 
eines Vertragspartners ein Insol-
venzverfahren eröffnet oder man-
gels Masse nicht eröffnet bzw.  

ein diesbezüglicher Antrag gestellt 
wird und der betroffene Vertrags-
partner trotz entsprechender Auf-
forderung die offenbare Unbegrün-
detheit des Antrags nicht binnen 
einer angemessenen Frist nach-
weist. Ein Grund zur fristlosen Kün-
digung besteht darüber hinaus, 
wenn gegen eine der Vertragspar-
teien Vollstreckungsmaßnahmen 
ausgebracht und nicht innerhalb 
von einem Monat aufgehoben wurden.

13. Störungen des Vertrags-
verhältnisses bei höherer Gewalt
Bei Betriebsstörungen oder in 

Fällen höherer Gewalt, Arbeits-
kampf, Beschlagnahme, Verkehrs-
störungen, allgemeiner Rohstoff- 
oder Energieverknappung und 
dergleichen – sowohl im Betrieb 
des Verlag als auch in fremden Be-
trieben, deren sich der Verlag zur 
Erfüllung seiner Verbindlichkeiten 
bedient – hat der Verlag Anspruch 
auf volle Bezahlung der veröffent-
lichten Anzeigen, wenn das Ver-
marktungsobjekt mit 80 % der im 
Durchschnitt der letzten vier Quar-
tale verkauften oder auf andere 
Weise zugesicherten Auflage vom 
Verlag ausgeliefert worden ist. Bei 
geringeren Auslieferungen wird  
der Rechnungsbetrag im gleichen 
Verhältnis gekürzt, in dem die zu-
gesicherte Auflage zur tatsächlich 
ausgelieferten Auflage steht. Der 
Verlag behält sich vor, aus aktuel-
lem Anlass Erscheinungstermine  
zu verschieben. Dem Auftraggeber 
erwachsen daraus keinerlei Ansprü-
che gegenüber dem Verlag.

14. Einschaltung Dritter
Der Auftraggeber bedarf zur voll-

ständigen oder teilweisen Übertra-
gung seiner Rechte und Pflichten 
aus dem Anzeigenauftrag der vor-
herigen schriftlichen Zustimmung 
des Vermarkters. Der Verlag ist  
berechtigt, sich zur Erfüllung seiner 
Verbindlichkeiten aus dem Anzeigen
auftrag Dritter zu bedienen.

15. Vertraulichkeit und Presse
15.1 Soweit nicht schriftlich an-

ders vereinbart, werden die Vertrags
parteien Einzelheiten des Vertrags-
verhältnisses, insbesondere die 
Preise und Konditionen, sowie über 
Geschäftsgeheimnisse, von denen 
sie im Rahmen der Vertragsdurch-
führung unmittelbar oder mittelbar 
durch die jeweils andere Partei 
Kenntnis erlangen, streng vertrau-
lich behandeln. Dies gilt nicht, 
wenn eine Offenlegung gerichtlich 
oder behördlich angeordnet wird 
oder zur gerichtlichen Durchset-
zung eigener Rechte gegen die  
jeweils andere Vertragspartei er
forderlich ist. Der Vermarkter ist 
darüber hinaus berechtigt, den  
Inhalt des Anzeigenauftrags den 
gemäß Ziffer 16 eingeschalteten 
Dritten sowie verbundenen Unter-
nehmen gemäß §§ 15 ff. Aktien
gesetz offenzulegen. Die Verpflich-
tung besteht während der gesamten 
Vertragslaufzeit und unbegrenzt 
über eine Beendigung hinaus.

15.3 Presseerklärungen sowie 
sonstige öffentliche Verlautbarun-
gen gegenüber Dritten über die  
Geschäftsbeziehung zwischen dem 
Verlag und dem Auftraggeber oder 

bezüglich der Details getroffener 
Vereinbarungen bedürfen der  
vorherigen Freigabe des Verlags. 
Dies gilt ebenso für Logoveröffent-
lichungen für vom Verlag gelieferte 
Logos.

16. Schlussbestimmungen
16.1 Etwaige zusätzliche in der 

Preisliste enthaltene Geschäfts
bedingungen gelten ergänzend  
zu diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen.

16.2 Soweit nach diesen Allge-
meinen Geschäftsbedingungen 
Schriftform erforderlich ist, wird 
diese durch die Textform gewahrt.

16.3 Änderungen der AGB wer-
den dem Auftraggeber schriftlich 
mitgeteilt. Sie gelten als vom Auf-
traggeber genehmigt, sofern dieser 
nicht binnen eines Monats ab Mit-
teilung schriftlich widerspricht.

16.4 Allgemeine Vertrags- oder 
Geschäftsbedingungen des Auftrag
gebers werden hiermit ausdrücklich 
ausgeschlossen. Dies gilt auch 
dann, wenn den Bedingungen des 
Auftraggebers nicht ausdrücklich 
widersprochen wurde und/oder der 
Verlag die Leistungen wider-
spruchslos erbringt, d. h. Werbemit-
tel widerspruchslos geschaltet und 
veröffentlicht werden.

16.5 Erfüllungsort ist der Sitz des 
Verlags. Im Geschäftsverkehr mit 
Kaufleuten, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder bei öf-
fentlich-rechtlichen Sondervermö-
gen ist bei Klagen Gerichtsstand 
der Sitz des Verlags. Bei Nichtkauf-
leuten bestimmt sich der Gerichts-
stand nach den gesetzlichen Vor-

schriften. Es gilt deutsches Recht 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

16.6 Sollten einzelne Bestim-
mungen des Vertrages einschließ-
lich dieser Regelungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder soll-
te der Vertrag eine Lücke enthalten, 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen oder Teile solcher 
Bestimmungen unberührt. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich,  
anstelle einer unwirksamen Bestim-
mung eine gültige Vereinbarung  
zu treffen, deren wirtschaftlicher 
Erfolg dem der unwirksamen so 
weit wie möglich nahekommt. 
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